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Auf gesondertes Verlangen

             Qualitätssicherung Markierung

Vordruck Eigenerklärung:

Hiermit versichere ich in meiner Eigenschaft als Leiter/Leiterin der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle oder notifizierten Zertifizierungsstelle für die werkseigene
Produktionskontrolle, dass der/die nachfolgend namentlich benannte öffentlich bestellte und
vereidigte Sachverständigte für Fahrbahnmarkierungen und in einem Arbeitsverhältnis mit
unserer notifizierten Produktionsstelle oder notifizierten Zertifizierungsstelle für die
werkseigene Produktionskontrolle steht und über fundierte Kenntnisse der Markiermaschinen-
und Applikationstechnik verfügt. Insbesondere sind die nachfolgend aufgeführten
Maschinenkenntnisse vorhanden:

- Maschinen zur Applikation von Farben, Kaltspritzplastiken, Kalt- und Thermoplastiken
werden erkannt und können unterschieden werden.

- Der Unterschied zwischen Markierungsmaschinen mit Druckluft- bzw. Airlesstechnik,
Ziehschuh- bzw. Extrudertechnik sowie verschiedenen Agglomerattechniken ist
bekannt und die jeweiligen Maschinen können problemlos zugeordnet werden.

- Die Funktionsweisen der unterschiedlichen Strichteilungsautomatiken
(mechanisch/elektrisch) sind bekannt und können überprüft werden.

- Die unterschiedlichen Nachstreuaggregate (z.B. Perlpistolen, Walzenstreuer usw.)
und deren Funktionsweise (wegeabhängig / nicht wegeabhängig) sind bekannt und
können überprüft werden.

- Die Funktionsweise einer automatisierten Schichtdickendokumentation ist in
Grundzügen bekannt und kann überprüft werden.

Name des/der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für
Fahrbahnmarkierungen:

Name und Unterschrift des Leiters/der Leiterin der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
oder notifizierten Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle:

………………………………………………..
Name Unterschrift

Stempel und Kenn-Nr. der notifizierten Produktzertifizierungsstelle oder notifizierten
Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle: NB …………..


